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Rolf Pohlmeyer 

Verordnungen und Patente im 18. Jahrhundert 

Im dänischen Gesamtstaat des 18. Jahrhunderts war die Flut an Verordnun-

gen und Gesetzen riesig. Die Bürokratie übertraf sich selbst mit immer neuen 

Vorgaben. 

Ob nun die Deutsche Kanzlei in Kopenhagen als oberste Instanz, die Kanzlei 

in Glückstadt für Holstein oder das Gottorfer Obergericht für Schleswig, sie 

hatten die Aufgabe, Verwaltungsstrukturen vorzugeben und die Bevölkerung 

zu reglementieren. 

Die bisherige Kieler Regierung für den gottorfıschen Anteil von Holstein 

wurde aufgelöst. 

Die Kanzlei in Glückstadt nannte sich jetzt „Holsteinische Landesregie-

rung". 

Die meist gedruckten Vorgaben wurden den Ämtern zugeleitet, Abschriften 

erstellt und die konsequente Umsetzung vorbereitet. 

Der jeweilige Amtmann leitete und kontrollierte die Amtsverwaltung. Bei 

Streitigkeiten entschied die Deutsche Kanzlei in Kopenhagen als oberste In-

stanz. 

Daneben war die Rentekammer in Kopenhagen die zweite Zentralbehörde 

für die Herzogtümer. 

In dem Archiv des Geschichtsvereins liegen mehrere Dokumente als Kopien 

aus jener Zeit. 

Sie sind interessant und spiegeln die Welt des Absolutismus wieder. 

aus: Geschichtsverein für das ehemalige Amt Bordesholm e.V. - Jahrbuch 2021



 

192 

 

Zum Patent wegen Bestrafung der Fischdieberei im Amt Bordesholm, 

Glückstadt, den 17.5.1788: 

Es liegt eine Beschwerde der Altonaer Fischhändler wegen Fischdiebstahl 

vor. 

Das Patent soll hinlänglich bekannt gemacht werden. 

Die Schuldigen sollen „schwer geahndet“ werden. Es wird als Verbrechen 

gemäß dem Kriminalrecht eingestuft. Holzdiebstahl wurde ebenso hart be-

straft. 

 

 

Zur Verordnung: betreff: Einschränkung der Üppigkeit, Kopenhagen, 

den 20.1.1783 

Diese Verordnung ist unterschrieben u.a. von Heinrich Carl Schimmelmann, 

einem der reichsten und mächtigsten Financiers im Königreich. Er lebt in 

Prunk und Verschwendung, besaß Adelshäuser und das prächtige Schloss 

Ahrensburg. Wegen seiner Verdienste wurde Schimmelmann vom König 

zum dänischen Lehensgrafen ernannt. 

 

Und dieser Superreiche maß sich an. die Untertanen in Sachen Üppigkeit und 

Verzicht die Leviten zu lesen und zu gängeln. 

 

„So soll es künftig sämtlichen Untertanen nicht gestattet sein, Gegenstände 

aus Gold oder Silber in ihren Häusern zu haben und zu gebrauchen, sei es als 

Tischbesteck oder Geschmeide für die Frauen. Weiter werden verboten zu 

kostbare Dinge wie Pelze, Kleidung aus Brokat und Seide, Uhren, Schmuck 

und Porzellan etc. 

 

Es wird außerdem befohlen: Verzicht auf üppige Mahlzeiten, fremde Esswa-

ren oder Weine und sich in Sparsamkeit zu dulden. 

Damit die Anordnung zum Besten der Untertanen auch in steto Erinnerung 

bleiben möge, soll sie auch von den Kanzeln verlesen werden.“ 

 

Nicht von ungefähr habe ich diese Verordnung im Kirchenarchiv in Brügge 

entdeckt (KA Nr 55). Das Papier lag im Ordner „Wiedervorlage“. 
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Archiv der Brügger Kirche KA Brügge Nr. 55 
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Patent 

Betreffend die Bestrafung der im Amte Bordesholm  

eingerissenen Fischdiebereyen. 

De Dato Glückstadt, den 27 sten May, 1788 

 

Die Königl. Dännemarksche zur Holsteinschen Landes-Regierung aller-

höchst verordnete Räthe thun kund hiemit: 

 

Es haben Jhro Königl. Majest. Allerhöchst immediate, bey Gelegenheit einer 

von den Altonaischen Fischhändlern über die ihnen äußerst nachtheilige 

Fischdiebstähle im Amte Bordesholm, geführten Beschwerde, durch ein un-

ter dem 17 ten d. M. anhero erlassenes Rescript zu verfügen geruhet, dass 

durch ein im Amte Bordesholm hinlänglich bekannt zu machendes gedruck-

tes Patent, das Stehlen der Fische, insonderheit die Bestehlung der Fischhel-

ler nach Vorschrift der Criminalrechte, an dem Schuldigen schwer geahndet 

werden solle. 

Diese allerhöchste Willensmeynung und dass künftig wieder betroffene oder 

überführte Verbrecher dieser Art, mit schwerer Ahndung in Gemäßheit der 

Criminalrechte zu verfahren ist, wird zu der Beykommenden Warnung und 

damit sich niemand mit der Unwissenheit entschuldige, hiedurch bekannt ge-

macht. 

Urkundlich unterm vorgedruckten Königl. Regierungs-Insiegel. 

 

Gegeben in Glückstadt, den 27 sten May, 1788 

 

L.S.R.   H.F. Eggers.   F.A.W.v. Witzendorff 

 

Glückstädter Kanzlei: 

Wegen des wachsenden Verwaltungsaufwandes kam es 1649 zur Gründung 

einer Regierungs- und Justizkanzlei für den königlichen Anteil der Herzog-

tümer nach Glückstadt. 

Unter Vorsitz des kgl. Statthalters übernahmen ein Kanzler und mehrere Räte 

Polizei- und Verwaltungsaufgaben sowie die Aufsicht über die unteren Lan-

desbeamten. 

Wichtige Entscheidungen entschied die Deutsche Kanzlei in Kopenhagen. 

Ab 1713 beschränkte sich die Zuständigkeit der Kanzlei auf Holstein, in 

Schleswig übernahm ihre Funktion das Gottorfer Obergericht. 
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